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Sachverhalt:

Z. arbeitete als Lehrling in der Kinderkrippe X. und war bei der X. AG für die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten obligatorisch versichert. Während eines Spazierganges riss sich ein vierjähriger Junge, den die Versicherte, ein Kleinkind im linken Arm tragend, an der rechten Hand hielt, mit mehreren heftigen Bewegungen los. Der Junge zerrte so heftig, dass Z. beim vierten Ruck einen Stich im Rücken und Brust verspürte und den Jungen loslassen musste.

Wegen einschiessender Schmerzen im oberen Rücken-/Brustbereich konsultierte die Versicherte unmittelbar danach einen Arzt, der ein akutes thorakovertebrales Syndrom diagnostizierte. Laut nachbehandelndem Arzt bestand tags darauf eine Blockierung auf Höhe der Brustwirbelkörper Th 7/8 rechts, die manualtherapeutisch behandelt wurde und eine Arbeitsunfähigkeit von beschränkter Dauer zur Folge hatte. Die X. AG verneinte daraufhin eine Leistungspflicht, weil weder ein Unfall noch eine unfallähnliche Körperschädigung vorliege.

Erwägungen:

Laut vorinstanzlichen Erwägungen stellt die diagnostizierte BWS-Distorsion mit akuter Intercostalneuralgie Th 6-8 rechts eine unfallähnliche Körperschädigung gemäss Art. 9 Abs. 2 lit. b UVV (Verrenkungen von Gelenken) dar. Das Bundesgericht pflichtete dieser Auffassung jedoch nicht bei. Art. 9 Abs. 2 lit. b UVV erfasst nach der Rechtsprechung nur eigentliche Gelenksverrenkungen (Luxationen), nicht aber unvollständige Verrenkungen (Subluxationen) oder Torsionen (Verdrehungen) und Distorsionen (Verstauchungen). Im Übrigen ergeben sich aus den ärztlichen Unterlagen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer anderen der in Art. 9 Abs. 2 UVV abschliessend aufgezählten unfallähnlichen Körperschädigungen. Die vom Arzt kurze Zeit nach dem Vorfall erwähnte Triggerpunkt-Behandlung deutet vielmehr auf ein weichteilrheumatisches Krankheitsgeschehen hin. Insgesamt entfällt daher eine Leistungspflicht der X. AG gestützt auf Art. 9 Abs. 2 UVV (E. 2.3).

